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Aktenabrechnung, Vergütungs-
berechnung, Zwangsvollstre-
ckung, Buchführung, Personal-
wesen, Kanzleiorganisation.
Rechtsanwaltsfachangestellte 
müssen Allround-Talente sein, 
die sich im zivilprozessualen 
Bereich ebenso auskennen wie 
im kaufmännischen.

„Der Allrounder“ ist daher als 
Handbuch für die gesamte 
Anwaltskanzlei ausgelegt: 
Auszubildende, Rechtsanwalts-
fachangestellte, Rechtsfachwir-
te und auch Rechtsanwälte 
finden praktische Lösungen für 
die Fragen rund um den Kanzlei-
alltag.

Die 5. Auflage beinhaltet diverse 
Aktualisierungen und Neuerun-
gen. So wurde z.B. Aktuelles zu 
Verschwiegenheitspflicht, 
Vertretung eines Anwalts, be-
sonderen Verfahren, Geldwä-
schegesetz und organisatori-
schen Fragen sowie die Pflicht 
zur E-Rechnung aufgenommen. 

Auch beim beA hat sich in den 
letzten Jahren einiges getan. 
Behandelt werden u.a. Berechti-
gungen, Erstellung und Versand 
von Nachrichten und was bei 
Störungen zu tun ist. Die aktuel-
len Fassungen der zuletzt mehr-
fach geänderten Zwangsvoll-
streckungsformulare werden 
mithilfe vieler Abbildungen und 
Beispiele detailliert erläutert.
Das KostBRÄG ist in Kraft getre-
ten und hat die Gebühren für 
Anwälte erhöht; das Kapitel 
„Kosten und Gebühren“ wurde 
daher umfänglich überarbeitet. 
Die  Ausführungen zum Perso-
nalwesen, z.B. Gewinnung neuer 
Mitarbeiter, Vergütung, Nach-
weisgesetz, Urlaub, Entgeltfort-
zahlung und Job ticket, wurden 
aktualisiert und ergänzt.

Zahlreiche Muster und Formu-
lierungsbeispiele, Checklisten, 
Praxistipps und Hinweise 
runden das Werk als echten 
Allrounder ab.
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Geleitwort

Im Jahr 2008 entwickelte Gundel Baumgärtel die Idee, ein praxisorientiertes Fachbuch zu
verfassen. Sie konnte Ivana Bugarin und mich sofort für das Projekt gewinnen. Bereits in
der Anfangsphase wurde deutlich, wie unterschiedlich unser Arbeitsalltag in den jeweiligen
Kanzleien gestaltet war. Dennoch vereinte uns die Vielfalt der zu bewältigenden Aufgaben.
In unseren Kanzleien waren wir stets erste Ansprechpartner für fachliche und technische
Fragestellungen – echte „Allrounder“ eben. So ergab sich der Titel des Buches beinahe
selbstverständlich.

Die Erstauflage des „Allrounders“ erschien 2009 und richtete sich an Auszubildende,
Rechtsanwaltsfachangestellte, Rechtsfachwirte sowie Rechtsanwälte. Mit zahlreichen
Mustern und Praxistipps leistete das Werk einen wesentlichen Beitrag zur Arbeits-
erleichterung im Kanzleialltag. Innovativ war insbesondere die Integration technischer
Anwendungen, beispielsweise Tipps für Excel, Word oder EGVP (dem Vorläufer des
beA) neben klassischen Fachthemen wie dem RVG oder der Zwangsvollstreckung
sowie praxisrelevanten Hinweisen aus dem Bereich Personalmanagement.

Der Schreibstil hob sich bewusst von anderen Fachbüchern ab: Jeder Autor brachte seinen
eigenen Stil ein, was das Werk besonders lebendig machte.

Die positive Resonanz auf unser Buch führte zum kontinuierlichen Fortschreiben des
Projekts; so erschien 2018 bereits die 4. Auflage.

Seither sind einige Jahre vergangen, in denen wir uns persönlich und beruflich weiterent-
wickelt und neuen Projekten gewidmet haben. Dennoch bleibt der „Allrounder“ immer in
unseren Herzen und erinnert an eine wundervolle Reise.

Umso mehr freuen wir uns, dass das Projekt „Allrounder“ fortgesetzt wird und ein neues
Autorenteam die Aktualisierung übernommen hat. Mit dieser fünften, überarbeiteten
Ausgabe erwarten Sie erneut praxisnahe Themen rund um den Arbeitsalltag in einer
Kanzlei.

Dem neuen Autorenteam wünschen wir viel Erfolg und Freude bei der Erstellung der
Inhalte und Ihnen wünschen wir eine anregende Lektüre und interessante Einblicke
in die vielfältigen Themen rund um unseren facettenreichen und sich stetig weiterent-
wickelnden Beruf.

Berlin, Juli 2025 Michael Brunner-Ovadia
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Vorwort 2025

Das Werk „Arbeitsplatz ReFa: Der Allrounder“ ist nun bereits in 5. aktualisierter
Auflage erschienen, diesmal mit neuem Autorenteam.

Die begründenden Autoren, Gundel Baumgärtel, Michael Brunner-Ovadia und Ivana
Bugarin, haben dieses Fachbuch nur „Der Allrounder“ genannt, denn das ist es: Ein
Fachbuch für Auszubildende, Rechtsanwaltsfachangestellte, Rechtsfachwirte und
auch Rechtsanwälte, das eine wesentliche Arbeitserleichterung bei Büroabläufen und
alltäglichen Problemen der anwaltlichen Praxis für Sie bringen wird. Die Erfahrung
der Autoren aus dem Berufsalltag in der anwaltlichen Kanzlei fließt dabei in die Aus-
führungen ein. Der „Allrounder“ ist aus der Praxis für die Praxis geschrieben und
spiegelt Strukturen aus unterschiedlichen Kanzleien wieder; das macht ihn so wertvoll.

Ziel war es, alle typischen Tätigkeiten in einer klassischen Anwaltskanzlei abzubilden:
Von A wie Aktenanlage bis Z wie Zwangsvollstreckung. Wir haben Wissenswertes aus
den Bereichen Büroorganisation, Mahnverfahren, Zwangsvollstreckung, RVG, Verfah-
rensrecht und besondere Verfahrensarten sowie Berufs- und Personalrecht für Sie zusam-
mengestellt.

In der neuen Auflage wurden alle Kapitel um rechtliche, technische und organisatorische
Neuheiten ergänzt.

So wurden z.B. Aktualisierungen zur Verschwiegenheitspflicht, zur Vertretung eines
Anwalts und zur Rechtsform der Partnerschaftsgesellschaft vorgenommen. Neuerun-
gen zum Geldwäschegesetz werden erläutert und organisatorische Fragen in der Kanz-
lei besprochen, z.B. das Thema elektronische Akten vs. Papierakten.

Die Ausführungen zur Rechnungsstellung und zur gerichtlichen Geltendmachung der
Vergütung wurden auf den neuesten Stand gebracht. Schrittweise ist die Pflicht zur
E-Rechnung für Anwaltskanzleien in Kraft getreten. Auch hinsichtlich Umsatzsteuer,
Betriebskosten, Reisekosten und Auslagen gab es Änderungen im Rechnungswesen.

Auch beim beA hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Die neue Auflage gibt weitere
Informationen über Aspekte, über die man gut Bescheid wissen sollte, z.B. Berechtigun-
gen, Erstellung und Versand von Nachrichten und was bei Störungen zu tun ist. Auch auf
Auswirkungen der Digitalisierung der Justiz, u.a. beim elektronischen Mahnantrag, wird
eingegangen.

Die mehrfach geänderten Zwangsvollstreckungsformulare haben viele Kanzleien be-
schäftigt. Die aktuellen Fassungen werden mithilfe vieler Abbildungen und Beispiele
detailliert erläutert.

Auf die längst überfällige Gebührenerhöhung und mehrfach verschobenen Änderun-
gen im RVG haben alle Kanzleien bereits gewartet: Nunmehr wurden durch das am

VII
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1.6.2025 in Kraft getretene KostBRÄG u.a. die Betragsrahmengebühren des Ver-
gütungsverzeichnisses, die Beträge für die Wertgebühren (§ 13 RVG) und die Kap-
pungsgrenze bei den Gebühren aus der Staatskasse (§ 49 RVG) erhöht. Das Kapitel
zum Kosten- und Gebührenrecht wurde dementsprechend umfänglich überarbeitet
und dabei die Änderungen berücksichtigt.

Überarbeitet wurden u.a. auch die Abschnitte zum Verfahren bei der Familiengerichts-
barkeit mit Anwalts- und Gerichtsgebühren und zu den Rechtsmitteln im Nachverfahren
beim Urkundenprozess.

Im Kapitel zum Personalwesen wurden u.a. die Ausführungen zur Gewinnung neuer Mit-
arbeiter, Vergütung, Nachweisgesetz, Urlaub, Entgeltfortzahlung und Jobticket ergänzt
und aktualisiert.

Unser Beruf ist spannend, diese Spannung haben wir durch Beispiele und Muster im ge-
samten Allrounder aufrechterhalten.

Leider konnten wir nicht alle Fragen beantworten, die in diesem Traumberuf auftreten.
Immer dann, wenn wir ein Problem behandelt haben, haben wir dies intensiv und sorgfäl-
tig getan. Aber der Allrounder ist kein Kommentar und in bestimmten Fällen (Strafrecht)
müssen Sie zumindest für schwierige Probleme auf weitere Literatur zurückgreifen. Den
kanzleiüblichen Standard haben wir dargestellt.

Unser Ziel ist es, dass Sie immer, wenn Sie ein Problem haben, zum Allrounder greifen,
um dann hoffentlich schnell fündig zu werden.

Ihr Autorenteam

Katharina Bellmann, Birgit Benker, Martina Kober, Christoph Rademacher, Daniela
Schönert, Wolf Schulenburg, Mareike Späth, Gabriele Waldschmidt

Juli 2025

Vorwort 2025
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A. Verschwiegenheitspflicht

Martina Kober/Michael Brunner-Ovadia

1Die Verschwiegenheitspflicht des RAs gehört zu den Grundsäulen des Mandanten-
Anwalts-Verhältnisses in einer Demokratie und bedarf daher gesonderten Schutzes.

Daher ist gem. § 43a Abs. 2 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) die Rechtsanwalts-
fachangestellte vom RA zur Verschwiegenheit zu verpflichten und anzuhalten.

Und wer kennt sie nicht, die berühmte Verschwiegenheitserklärung, die man bei Auf-
nahme einer Tätigkeit unterzeichnen muss?

2Praxistipp:

Wenn bisher keine Verschwiegenheitsverpflichtung unterschrieben worden ist, so
sollte dies unbedingt nachgeholt werden.

I. Form

3Der Rechtsanwalt hat die von ihm beschäftigten Personen in Textform zur Verschwiegen-
heit zu verpflichten. Dabei ist auch über die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverlet-
zung zu belehren (§ 43a Abs. 2 S. 4 BRAO).

§ 1

Kober/Brunner-Ovadia 1
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4 Vielfach wird eine zusätzliche Verpflichtung auch in den Anstellungsvertrag einge-
arbeitet. Eine mögliche Vertragsklausel könnte wie folgt aussehen:

5 t

1.1
Muster 1.1: Erkl�rung zur Verschwiegenheitspflicht
§ (fortlaufende Nummer des Anstellungsvertrages) Verschwiegenheitspflicht

Der Arbeitnehmer nimmt zur Kenntnis, dass in der Kanzlei vertrauliche und persçnliche
Daten der Mandanten besprochen und verwahrt werden. Der Arbeitnehmer verpflichtet
sich, �ber alle gesch�ftlichen Angelegenheiten, die ihm im Rahmen seiner T�tigkeit zur
Kenntnis gelangen, jederzeit – auch nach Beendigung des Anstellungsverh�ltnisses –
Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung besteht gegen�ber jedermann, so auch

& gegen�ber Familienangehçrigen,

& gegen�ber Arbeitskollegen, soweit eine Mitteilung nicht aus dienstlichen Gr�nden
erfolgt, und

& gegen�ber Personen, die von der betreffenden Tatsache bereits Kenntnis erlangt
haben.

s

II. Personenkreis

6 Nicht nur die Mitarbeiter des RA, sondern auch alle sonstigen Personen, die bei der beruf-
lichen Tätigkeit des Anwalts mitwirken, unterliegen der Verschwiegenheitspflicht.

Hierzu gehören unzweifelhaft

& Auszubildende,
& Praktikanten,
& Referendare,
& freie Mitarbeiter,

aber eben auch (und leider gerne vergessen)

& Reinigungsfachkräfte und
& externe Systemadministratoren.

7 In § 2 Abs. 4 BORA wird auch klargestellt, dass kein Verstoß gegen die Verschwiegen-
heitspflicht vorliegt, soweit das Verhalten des RAs

& mit Einwilligung des Mandanten,
& in Ausübung berechtigter Interessen oder
& im Rahmen der Arbeitsabläufe der Kanzlei einschließlich der Inanspruchnahme von

Leistungen Dritter erfolgt und objektiv einer üblichen, von der Allgemeinheit gebil-
ligten Verhaltungsweise im sozialen Leben entspricht (sogenannte Sozialadäquanz).

§ 1 Berufsrecht

2 Kober/Brunner-Ovadia
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Ohne Zweifel fallen hierunter externe Reinigungskräfte und Systemadministratoren,
da weder vom RA verlangt werden kann, seine Kanzlei selbst zu reinigen noch sich
selbst umfassende IT-Kenntnisse anzueignen.

III. Eigene Rechte und Pflichten der Rechtsanwaltsfachangestellten

8Um die Verschwiegenheitspflicht des RA nicht durch seine Mitarbeiter auszuhöhlen, haben
diese eigenständige Rechte und Pflichten:

& § 203 Abs. 3 StGB sieht eine Gleichstellung der Rechtsanwaltsfachangestellten zum
RA vor, mit der Folge, dass diese wegen Geheimnisverrates mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder Geldstrafe bestraft werden könnten, wenn sie die Verschwiegenheit
brechen. Sollte die Verschwiegenheit jedoch gegen Entgelt gebrochen worden sein,
so kommt sogar eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe infrage.

& § 53a Abs. 1 StPO hingegen räumt den Rechtsanwaltsfachangestellten ein berufli-
ches Zeugnisverweigerungsrecht ein, wobei jedoch über die Ausübung dieses Rech-
tes der RA entscheidet. Ist der RA von seiner Mandantschaft von der Schweigepflicht
bereits entbunden, so gilt dies automatisch auch für seine Mitarbeiter.

& In allen anderen Gerichtszweigen (z.B. Zivil-, Verwaltungs-, Sozial- oder Arbeits-
gerichtsprozess) ist ein entsprechendes Zeugnisverweigerungsrecht geregelt.

& Insbesondere die Vorschriften des § 203 StGB und des § 53a StPO wurden durch das
Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter
an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen vom 30.10.2017 mit Wirkung
zum 9.11.2017 auch auf die sonstigen mitwirkenden Personen (sprich: externe
Dienstleister) ausgeweitet.

IV. Formulierung

9Es gibt unterschiedlich lange Verschwiegenheitsverpflichtungserklärungen, die alle ihren
Zweck erfüllen. Die meisten Rechtsanwaltskammern haben entsprechende Formulare auf
ihren Seiten ins Netz gestellt. Die Verschwiegenheitsverpflichtungserklärung der Bundes-
rechtsanwaltskammer finden Sie auf der Homepage www.recht-clever.info/wp-content/
uploads/2021/04/Verschwiegenheitsverpflichtung_2021.pdf

Zu Dokumentationszwecken reicht die nachstehende Kurzvariante völlig aus.

10t

1.2
Muster 1.2: Verschwiegenheitsverpflichtungserkl�rung
Verschwiegenheitsverpflichtungserkl�rung

Herr/Frau , derzeit wohnhaft ,

A. Verschwiegenheitspflicht § 1

Kober/Brunner-Ovadia 3

https://www.recht-clever.info/wp-content/uploads/2021/04/Verschwiegenheitsverpflichtung_2021.pdf
https://www.recht-clever.info/wp-content/uploads/2021/04/Verschwiegenheitsverpflichtung_2021.pdf


Reemers Publishing Services GmbH
O:/DAV/zap0021_Satz/3d/zap.0021.p0001.3d from 20.08.2025 15:03:46
3B2/APP 9.1.406; Page size: 148.00mm x 210.00mm

verpflichtet sich, �ber alle Angelegenheiten und Vorg�nge, die ihm/ihr im Rahmen

seiner/ihrer T�tigkeit in der Kanzlei zur Kenntnis erlangen, w�hrend und nach
der Beendigung des Anstellungsverh�ltnisses gegen�ber jedermann strengstes Still-
schweigen zu bewahren.

�ber die gesetzlichen Bestimmungen zum Zeugnisverweigerungsrecht sowie �ber die
Strafbarkeit der Verletzung der Schweigepflicht (siehe Anlage) wurde ich belehrt.

(Als Anlage wird sodann das nachstehende Formblatt beigef�gt.)
s
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1.3
Muster 1.3: Hinweisblatt zur anwaltlichen Verschwiegenheitspflicht
Vorschriften zur anwaltlichen Verschwiegenheit

I. Verschwiegenheitspflicht

§ 43a Abs. 2 BRAO (Auszug)

(2) 1Der Rechtsanwalt ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. 2Diese Pflicht bezieht sich auf
alles, was ihm in Aus�bung seines Berufes bekanntgeworden ist. 3Dies gilt nicht f�r Tatsa-
chen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bed�rfen.

§ 2 BORA (Auszug)

(1) 1Rechtsanw�ltinnen und Rechtsanw�lte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet und
berechtigt. 2Dies gilt auch nach Beendigung des Mandats.

(2) 1Die Verschwiegenheitspflicht gebietet es der Rechtsanw�ltin und dem Rechts-
anwalt, die zum Schutze des Mandatsgeheimnisses erforderlichen organisatorischen
und technischen Maßnahmen zu ergreifen, die risikoad�quat und f�r den Anwaltsberuf
zumutbar sind.

(3) Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Verschwiegenheit (§ 43a Abs. 2 Bundesrechts-
anwaltsordnung) liegt nicht vor, soweit Gesetz und Recht eine Ausnahme fordern oder
zulassen.

(4) Ein Verstoß ist nicht gegeben, soweit das Verhalten der Rechtsanw�ltin oder des
Rechtsanwalts

a) mit Einwilligung erfolgt oder

b) zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist, z.B. zur Durchsetzung
oder Abwehr von Anspr�chen aus dem Mandatsverh�ltnis oder zur Verteidigung in
eigener Sache, oder

c) im Rahmen der Arbeitsabl�ufe der Kanzlei, die außerhalb des Anwendungs-
bereichs des § 43e Bundesrechtsanwaltsordnung liegen, objektiv einer �blichen,

§ 1 Berufsrecht
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von der Allgemeinheit gebilligten Verhaltensweise im sozialen Leben entspricht
(Sozialad�quanz).

(5) Die Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten bleiben unber�hrt.

II. Strafbarkeit der Verletzung von Privatgeheimnissen

§ 203 StGB (Auszug)

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persçnlichen Lebens-
bereich gehçrendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Gesch�ftsgeheimnis, offenbart,
das ihm als

3. Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in ei-
nem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftspr�fer, vereidigtem Buchpr�fer,
Steuerberater, Steuerbevollm�chtigten,
3a. Organ oder Mitglied eines Organs einer Wirtschaftspr�fungs-, Buchpr�fungs-
oder einer Berufsaus�bungsgesellschaft von Steuerberatern und Steuerbevoll-
m�chtigten, einer Berufsaus�bungsgesellschaft von Rechtsanw�lten oder euro-
p�ischen niedergelassenen Rechtsanw�lten oder einer Berufsaus�bungsgesell-
schaft von Patentanw�lten oder niedergelassenen europ�ischen Patentanw�lten
im Zusammenhang mit der Beratung und Vertretung der Wirtschaftspr�fungs-,
Buchpr�fungs- oder Berufsaus�bungsgesellschaft im Bereich der Wirtschafts-
pr�fung, Buchpr�fung oder Hilfeleistung in Steuersachen oder ihrer rechtsanwalt-
lichen oder patentanwaltlichen T�tigkeit,

anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) 1Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn die in den Abs�tzen 1 und 2
genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen berufsm�ßig t�tigen Gehilfen oder den
bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf t�tigen Personen zug�nglich machen. 2Die in
den Abs�tzen 1 und 2 Genannten d�rfen fremde Geheimnisse gegen�ber sonstigen Per-
sonen offenbaren, die an ihrer beruflichen oder dienstlichen T�tigkeit mitwirken, soweit
dies f�r die Inanspruchnahme der T�tigkeit der sonstigen mitwirkenden Personen erfor-
derlich ist; das Gleiche gilt f�r sonstige mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer
Personen bedienen, die an der beruflichen oder dienstlichen T�tigkeit der in den Abs�t-
zen 1 und 2 Genannten mitwirken.

(4) 1Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt
ein fremdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der Aus�bung oder bei Gelegenheit seiner
T�tigkeit als mitwirkende Person oder als bei den in den Abs�tzen 1 und 2 genannten Per-
sonen t�tiger Datenschutzbeauftragter bekannt geworden ist. 2Ebenso wird bestraft, wer

1. als in den Abs�tzen 1 und 2 genannte Person nicht daf�r Sorge getragen hat, dass
eine sonstige mitwirkende Person, die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Aus�bung

A. Verschwiegenheitspflicht § 1
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oder bei Gelegenheit ihrer T�tigkeit bekannt gewordenes Geheimnis offenbart, zur
Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht f�r sonstige mitwirkende Personen,
die selbst eine in den Abs�tzen 1 oder 2 genannte Person sind,

2. als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren mitwirkenden Person,
die unbefugt ein fremdes, ihr bei der Aus�bung oder bei Gelegenheit ihrer T�tigkeit be-
kannt gewordenes Geheimnis offenbart, bedient und nicht daf�r Sorge getragen hat,
dass diese zur Geheimhaltung verpflichtet wurde; dies gilt nicht f�r sonstige mitwir-
kende Personen, die selbst eine in den Abs�tzen 1 oder 2 genannte Person sind, oder

3. nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Abs�tzen 1 oder 2 verpflichteten Per-
son ein fremdes Geheimnis unbefugt offenbart, das er von dem Verstorbenen erfah-
ren oder aus dessen Nachlass erlangt hat.

(5) Die Abs�tze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der T�ter das fremde Geheimnis
nach dem Tod des Betroffenen unbefugt offenbart.

(6) Handelt der T�ter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu be-
reichern oder einen anderen zu sch�digen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder Geldstrafe.

III. Zeugnisverweigerungsrecht

§ 53 StPO (Auszug)

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt

3. Rechtsanw�lte und Kammerrechtsbeist�nde, Patentanw�lte, Notare, Wirtschafts-
pr�fer, vereidigte Buchpr�fer, Steuerberater und Steuerbevollm�chtigte, �rzte, Zahn-
�rzte, Psychotherapeuten, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen �ber das, was ihnen in dieser
Eigenschaft anvertraut worden oder bekanntgeworden ist; f�r Syndikusrechtsanw�lte
(§ 46 Absatz 2 der Bundesrechtsanwaltsordnung) und Syndikuspatentanw�lte (§ 41a
Absatz 2 der Patentanwaltsordnung) gilt dies vorbehaltlich des § 53a nicht hinsichtlich
dessen,was ihnen indieser Eigenschaft anvertrautwordenoder bekanntgeworden ist;

(2) 1Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten d�rfen das Zeugnis nicht verweigern,
wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

§ 53a StPO

(1) 1Den Berufsgeheimnistr�gern nach § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 stehen die
Personen gleich, die im Rahmen

1. eines Vertragsverh�ltnisses einschließlich der gemeinschaftlichen Berufsaus�bung,

2. einer berufsvorbereitenden T�tigkeit oder

3. einer sonstigen Hilfst�tigkeit

§ 1 Berufsrecht
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an deren beruflicher T�tigkeit mitwirken. 2�ber die Aus�bung des Rechts dieser Per-
sonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die Berufsgeheimnistr�ger, es sei denn,
dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigef�hrt werden kann.

(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Absatz 2 Satz 1) gilt
auch f�r die nach Absatz 1 mitwirkenden Personen.

§ 383 ZPO (Auszug)

(1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt:

6. Personen, denen kraft ihres Amtes, Standes oder Gewerbes Tatsachen anver-
traut sind, deren Geheimhaltung durch ihre Natur oder durch gesetzliche Vorschrift
geboten ist, in Betreff der Tatsachen, auf welche die Verpflichtung zur Verschwie-
genheit sich bezieht.

(3) Die Vernehmung der unter Nummern 4 bis 6 bezeichneten Personen ist, auch wenn
das Zeugnis nicht verweigert wird, auf Tatsachen nicht zu richten, in Ansehung welcher
erhellt, dass ohne Verletzung der Verpflichtung zur Verschwiegenheit ein Zeugnis nicht
abgelegt werden kann.

§ 385 ZPO (Auszug)

(2) Die im § 383 Nr. 4, 6 bezeichneten Personen d�rfen das Zeugnis nicht verweigern,
wenn sie von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind.

Das Zeugnisverweigerungsrecht ist f�r die anderen Gerichtszweige und auch f�r Verwal-
tungsverfahren genauso wie f�r den Zivilprozess und den Strafprozess geregelt.

Vergleiche:

§ 29 Gesetz �ber die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

§§ 46, 80 Arbeitsgerichtsgesetz

§ 98 Verwaltungsgerichtsordnung

§ 118 Sozialgerichtsgesetz

§ 84 Finanzgerichtsordnung

§ 28 Bundesverfassungsgerichtsgesetz

§ 65 Verwaltungsverfahrensgesetz

§ 102 Abgabenordnung
s

A. Verschwiegenheitspflicht § 1
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V. Bewusstsein entwickeln

12 Hin und wieder sollten Kanzleiabläufe überdacht werden, insbes., ob diese dem Erforder-
nis der Verschwiegenheit genügen. So ist es durchaus problematisch, wenn sich der War-
tebereich direkt vor dem Schreibtisch der Rechtsanwaltsfachangestellten befindet und der
wartende Mandant bei Telefonaten Teile des Gesprächs mit anderen Mandanten mithören
kann. Auch sollte man Auskünfte an Freunde oder Ehepartner des Mandanten nur nach
ausdrücklicher schriftlicher Entbindung von der Schweigepflicht erteilen.

13 t

1.4
Muster 1.4: Schweigepflichtentbindungserkl�rung
Hiermit entbinde ich,

(Name des Mandanten),

Herrn Rechtsanwalt (Name des Anwalts)

von seiner Schweigepflicht in Sachen (Bezeichnung der Angelegenheit) gegen-
�ber folgender Person

– (vollst�ndiger Name der Person)

Herr Rechtsanwalt (Name des Rechtsanwalts) ist von mir erm�chtigt �ber den
Sachstand, �ber Schrifts�tze sowie �ber den Inhalt der Akte an die vorstehende Person
Auskunft zu erteilen. Sofern keine Beschr�nkungen von mir bestimmt werden, ist die
Auskunft ebenso umfassend, wie die, die mir als Mandant selbst erteilt wird.

Datum, Unterschrift des Mandanten
s

14 Aber auch Gespräche mit Kollegen von fremden Kanzleien (z.B. in fachbezogenen Infor-
mationsgesprächen im örtlichen ReNo-Verein oder in Seminarpausen) bergen Gefahren
in sich, da manchmal ein Fall gerade zum Geschehen passt. Hier ist äußerste Diskretion
geboten.

B. Belehrungspflichten

15 Bereits bei Mandatsannahme obliegen dem RA diverse Belehrungspflichten gegenüber
seinem Auftraggeber. Alle Belehrungspflichten sind jedoch eng mit dem Vergütungs-
anspruch des RA verbunden und werden daher ausführlich und mit Mustern unter § 8
Rdn 2 ff. behandelt.

§ 1 Berufsrecht
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C. Berufshaftpflichtversicherung für RA

16Gem. § 51 BRAO ist das Abschließen einer Berufshaftpflichtversicherung für RA Pflicht
und muss sowohl bei der Erstzulassung als auch während der gesamten Dauer der An-
waltstätigkeit nachgewiesen werden. In dem abzuschließenden Vertrag ist die Versiche-
rung zu verpflichten, der zuständigen Rechtsanwaltskammer den Beginn und die Beendi-
gung des Vertrags sowie jede Änderung mitzuteilen.

Solange der Rechtsanwaltskammer kein Nachweis über die Berufshaftpflichtversiche-
rung vorliegt, erteilt sie dem Anwalt auch nicht seine Erstzulassung. Sollte die Kammer
hingegen später von einer Beendigung bzw. Änderung des Vertrags Mitteilung bekom-
men, so wird der betreffende RA um Klärung und Nachweis des bestehenden Versiche-
rungsschutzes gebeten. Erfolgt dies nicht in einer gesetzten Frist, kann die Zulassung ent-
zogen werden.

17Es gehört daher auch zu den Aufgaben des Sekretariats, für die jährliche fristgerechte
Überweisung der Versicherungsprämie Sorge zu tragen.

Die Versicherungssumme muss derzeit mindestens 250.000,00 EUR pro Versicherungs-
fall betragen und kann gem. § 51 Abs. 4 S. 2 BRAO innerhalb eines Versicherungsjahres
für alle erbrachten Leistungen auf den vierfachen Betrag der Mindestversicherungs-
summe begrenzt werden, somit auf 1.000.000,00 EUR.

In den meisten Fällen ist die Mindestversicherungssumme ausreichend. Sollte Ihnen je-
doch bei der Aktenanlage auffallen, dass aufgrund des Streitwerts die Versicherungs-
summe in einem bestimmten Fall nicht ausreichend erscheint, so könnten und sollten
Sie Ihren Arbeitgeber auf folgende Möglichkeiten hinweisen:

& Die Versicherungssumme könnte im konkreten Fall erhöht werden. Durch eine
schriftliche Vereinbarung mit dem Mandanten könnte diese zusätzliche Versiche-
rungsprämie dem Mandanten nach Nr. 7007 VV RVG in Rechnung gestellt werden
(vgl. § 9 Rdn 13).

& Mit dem Mandanten könnte schriftlich vereinbart werden, dass im Schadensfall die
Entschädigungssumme begrenzt wird.

18§ 52 BRAO stellt dabei Mindestanforderungen an die Haftungsbeschränkungen. Mit
Individualvereinbarung kann die Haftung auf 250.000,00 EUR beschränkt werden,
mehr ist möglich, weniger nicht. Bei vorformulierten Allgemeinen Vertragsbedingungen
beträgt die Mindestsumme hingegen 1 Mio. EUR.

Weitere Voraussetzung ist, dass Versicherungsschutz in dieser Höhe und auch dem
Grunde nach besteht.

Mit Individualvereinbarungen kann ferner die Haftung für jede Fahrlässigkeit beschränkt
werden, mit vorformulierten Bedingungen nur für einfache Fahrlässigkeit (eine Haftung
für grobe Fahrlässigkeit ist ausdrücklich zu erwähnen).

C. Berufshaftpflichtversicherung f�r RA § 1
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